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Bitte beachten Sie unsere  
Annahmekriterien für 

 

Elektronikschrott 
Was darf hinein?  Was darf nicht hinein? 

 Haushaltskleingeräte z.B. 
Staubsauger, Bügeleisen, Toaster, 
Fritteusen, Kaffeemaschinen, etc.,  

 Geräte der Informations- und 
Telekommunikationstechnik z.B. 
Großrechner, Minicomputer, 
Drucker, PCs, Faxgeräte, 
Taschenrechner, etc.  

 Geräte der Unterhaltungstechnik 
z.B. Videokameras, Hi-Fi-Anlagen, 
CD-/DVD-Player  

 Spielzeug sowie Sport- und 
Freizeitgeräte z.B. elektrische 
Eisenbahnen, Videospielkonsolen, 
Videospiele, etc.  

 Überwachungs- und 
Kontrollinstrumente z.B. 
Rauchmelder, Heizregler, 
Thermostate, Waagen 

 

  Material über 50 cm Kantenlänge 
 Quecksilberhaltige Bauteile wie Schalter 

oder Lampen 
 Leuchtmittel 
 Keine Li-Io-haltigen Geräte 
 Batterien und Akkumulatoren 
 Kondensatoren  
 Leiterplatten von Mobiltelefonen 
 Tonerkartuschen, Farbtoner  
 Kunststoffe die bromierte 

Flammschutzmittel enthalten 
 Asbesthaltige Abfälle 
 Kathodenstrahlröhren 
 FCKW, HFKW, KW, Gasentladungs-

Lampen 
 Flüssigkristallanzeigen  
 externe elektrische Leitungen 
 Bauteile mit feuerfesten Keramikfasern 
 Elektrolyt-Kondensatoren 
 Bauteile die radioaktive Stoffe enthalten 
 Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte 
 
WICHTIG: hier genannte Fraktionen 
müssen getrennt vom 
Elektronikschrott erfasst werden. 
Auf Anfrage erstellen wir 
gerne ein entsprechendes Angebot. 

 
Zu beachten: 
Sollten Elektronikaltgeräte einen der oben genannten Stoffe enthalten, behalten wir uns vor, 
Sortierkosten in Rechnung zu stellen, das Material abzuweisen, unbeschadet einer etwaigen 
Meldepflicht bei Behörden. 
 
 
HINWEIS: Bei Nichteinhaltung der Annahmebedingungen werden Schadensansprüche der ALBA 
gegenüber dem Anlieferer/Abfallerzeuger geltend gemacht. Die Annahme von Abfällen, die hier nicht 
genannt wurden, gerne auf Anfrage. 

Wir beraten Sie gern! 


